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Die Große Koalition hat einen Gesetzentwurf zum Risikobegrenzungsgesetz, das
Änderungen im Kreditnehmerschutz vorsieht, vorgelegt. Dabei soll der Schutz eines
Darhlehensnehmers bei einem Verkauf des Kredits an einen Finanzinvestor verbessert
werden. Man konnte ja über die extremen Fälle lesen, bei denen nach solchen Verkäufen die
Kreditnehmer von den „Heuschrecken“ gezwungen wurden, die Darlehen sofort
zurückzuzahlen und ihre kreditfinanzierten Häuser zwangsversteigert wurden.

Professer Karl-Joachim Schmelz hat dazu eine Stellungnahme an die zuständigen
Ausschüsse des Bundestages abgegeben und kommt zu folgendem Resümee:

Der Entwurf führt praktisch nicht zu ‚Verbesserungen des Kreditnehmerschutzes’, dagegen
an manchen Stellen zu Verschlechterungen für die Kreditnehmer. Ein solches Gesetz würde
ohnehin nur ‚zukünftig verkaufte Kreditnehmer’ betreffen. Den ‚bereits verkauften
Kreditnehmern’ würde nicht geholfen, sondern könnte die Verabschiedung dieses Gesetzes
wegen der möglichen Auswirkungen auf die (laufende) Rechtsprechung sogar extrem
schaden. Zur ‚Verbesserung des Kreditnehmerschutzes’ muss dringend vor der
Verabschiedung dieses Entwurfs mit völlig unzureichender ‚Begründung’ als Gesetz
gewarnt werden!
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